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DAS VERKEHRS-ARBEITSINSPEKTORAT
Arbeitnehmerschutzbehörden in Österreich

Das „Vier-Säulen-Modell“ im Verkehrsbereich

EUROPÄISCHE ECKPUNKTE
ZUM ARBEITNEHMERSCHUTZ IM EISENBAHNBEREICH 
Der Grundsatz der Integration des Arbeitnehmerschutzes

(in Sicherheitsmanagementsystemen)
Der Grundsatz der „Personensicherheit“
Delegierte Verordnung (EU) 2018/762

UMSETZUNG DER EUROPÄISCHEN VORGABEN
IN ÖSTERREICH 

Das „Konzentrationsprinzip“ im Arbeitnehmerschutz
Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr

Integration des Arbeitnehmerschutzes in der Praxis
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14 Regionale Arbeitsinspektorate (+ Außenstellen, früher 19)
(4 Arbeitsinspektorate Wien und Wien/Umgebung)

Nachgeordnete Dienststellen des Arbeitsministeriums
(Ämter, jeweils geleitet von einem Amtsleiter)

Schwerpunkt Zuständigkeit:
Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistungssektor

(Gewerberecht, Baurecht)

Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten
für Wien und „Wiener Speckgürtel“

(außerhalb „Speckgürtel“: Regionale Arbeitsinspektorate)
Nachgeordnete Dienststelle des Arbeitsministeriums

(Amt, geleitet von einem Amtsleiter)
Zuständigkeit:  Bauarbeiten und Baustellen

Verkehrs-Arbeitsinspektorat
für ganz Österreich

Gruppe im Arbeitsministerium
(2 Abteilungen, ein Gruppenleiter)

Zuständigkeit:
Eisenbahnen, Seilbahnen, Luftfahrt, Schifffahrt

(Sondergewerberecht, Sonderbaurecht, Dienstvorschriften)
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Jährliche
Behördenplattform
Verkehrsbehörden

Plattform 
Arbeitgeberberater

Sicherheitsfachkräfte
Betriebsleiter

Konzept einer „Systematischen Implementierung“ des Arbeitnehmerschutzes im Verkehrsbereich

Plattform Betriebsräte
Betriebsräte
Aufsichtsräte
Sicherheits-

vertrauenspersonen

13.06.2022

Materiell
EisbAV, SchiffAV, LuftAV
Spezialbestimmungen
Eisenbahn/Schifffahrt/

Luftfahrt zum allg. Arbeit-
nehmerschutzrecht

Verfahren
AVO Verkehr

Berücksichtigung des
Arbeitnehmerschutzes 

in Genehmigungs-
verfahren

Systematische 
Verweise

im Verkehrsrecht
EisbG, SeilbG

Musterbetriebs-
vorschrift

Anschlussbahnen
Vorlage zur Erstellung
der Betriebsvorschrift
Schwerpunktkonzepte

Eisenbahnanlagen
Eisenbahnfahrzeuge

Eisenbahnvorschriften
Seilbahnanlagen

Vorgaben 
Arbeitsvorgang

Betriebsanweisungen
ÖBB 40/PB 40/Strab 40
Grundunterweisungen 
für Arbeitnehmer aller 
Eisenbahnen + Dritte Systemberatung

Konzessionsleitfaden
Bauvorschriften

Betriebsvorschriften

Unterstützung beim „Richtigmachen“ statt nachträglich Korrigieren

1 2 3 4

Ziel
abgekürztes und

mängelfreies
Genehmigungs-

verfahren

Ziel
Mängelfreiheit bzw.
weniger Mängel bei

Inspektionen

Ziel
Planungssicherheit

Rechtssicherheit
Gerichtsfestigkeit

Gut regeln Gut erklären Gutes Ergebnis

Organisationsvorgabe
Eisenbahn-Baustellen

Dienstbehelf DB 601.02
ÖBB, PBahn, StraBahn

Anwendung
Gratis-Kommentare

SeilbG, EisbAV, SchiffAV

Ziel
Höhere Akzeptanz für
Arbeitnehmerschutz

Gut aufbereiten

Ziel
Reduzierter Bedarf an

Einzelberatungen
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Verknüpfung der Arbeitnehmerschutzes in EU-Eisenbahnsicherheitsregelungen
über Sicherheitsmanagementsysteme seit 2004 (Beispiele)

Richtlinie 2004/49/EG
über Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft

Das Sicherheitsmanagementsystem sollte die Tatsache berücksichtigen, dass
die Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989

(„Rahmenrichtlinie Arbeitnehmerschutz“) sowie die einschlägigen Einzelrichtlinien
im Hinblick auf den Gesundheitsschutz und die Sicherheit der im Eisenbahnverkehr

beschäftigten Arbeitnehmer uneingeschränkt Anwendung finden.
(Erwägung 14)

Delegierte Verordnung (EU) 2018/762
über gemeinsame Sicherheitsmethoden bezüglich

der Anforderungen an Sicherheitsmanagementsysteme
Das Sicherheitsmanagementsystem muss der Tatsache Rechnung tragen,

dass die Richtlinie 89/391/EWG („Rahmenrichtlinie Arbeitnehmerschutz“)
sowie die Bestimmungen der einschlägigen Einzelrichtlinien

uneingeschränkt auf den Gesundheitsschutz und die Sicherheit der an Bau,
Betrieb und Instandhaltung der Eisenbahn beschäftigten Arbeitnehmer anwendbar sind.

(Erwägung 8)

Arbeitnehmerschutz
als Teil des

Sicherheits-
Managementsystems

seit 2004
vorgegeben
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Verknüpfung der Schutzziele zur Vermeidung von Doppelregelungen seit 1995 (Beispiele)

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 1995
(§ 33 Abs. 3 ASchG)

Arbeitgeber dürfen nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, die
1. für die jeweilige Arbeit in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz geeignet sind

oder zweckentsprechend angepasst werden und
2. hinsichtlich Konstruktion, Bau und weiterer Schutzmaßnahmen

den für sie geltenden Rechtsvorschriften
über Sicherheits- oder Gesundheitsanforderungen entsprechen.

Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung
(§ 1 Abs. 9 EisbAV seit 2019)

Arbeitgeber/innen sind verpflichtet, entsprechend den Vorschriften des
Eisenbahngesetzes und den Durchführungsverordnungen zum Eisenbahngesetz …

a. Arbeitsstätten, auswärtige Arbeitsstellen und Baustellen einzurichten und zu betreiben,
b. geeignete Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen oder diese zweckentsprechend anzupassen,

c. Arbeitsplätze einzurichten, zu gestalten und zu erhalten,
d. Arbeitsverfahren, Arbeitsvorgänge und Bauarbeiten vorzubereiten,

zu gestalten, durchzuführen und zu beaufsichtigen,
e. Arbeitsaufgaben und die Art der Tätigkeiten, die Arbeitsumgebung,

die Arbeitsabläufe sowie die Arbeitsorganisation entsprechend zu gestalten sowie
f. für die erforderliche Ausbildung und Unterweisung der Arbeitnehmer/innen zu sorgen,

soweit dadurch der Schutz der Arbeitnehmer/innen berührt wird.

Arbeitnehmerschutz
als Teil der

„Gesamtsicherheit“
zur Vermeidung von
Doppelregelungen

seit 1995
vorgegeben
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Aktuelle Verknüpfung des Arbeitnehmerschutzes in EU-Eisenbahnsicherheitsregelungen
am Beispiel der Eisenbahnsicherheitsrichtlinie 2016/798 (Auszug)

Richtlinie (EU) 2016/798 über Eisenbahnsicherheit
Ersetzt die Eisenbahnsicherheitsrichtlinie 2004/49/EG

Eisenbahnsicherheit soll aufrechterhalten und
kontinuierlich verbessert werden

+ Priorität hat die Verhütung von Unfällen
+ Auswirkungen des Faktor Mensch Rechnung tragen

(Erwägung 5)

Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnunternehmen (EVU)
tragen die volle Verantwortung für die Sicherheit

(Erwägung 7)

Verfahren des Sicherheitsmanagementsystems müssen 
menschliche Fähigkeiten und Grenzen, menschliche 

Leistungsfähigkeit und Faktor Mensch Rechnung tragen
(Erwägung 18)

Infrastrukturbetreiber haben eine zentrale Verantwortung
für die Sicherheit der Planung, der Instandhaltung und

des Betriebs ihres Eisenbahnnetzes
(Erwägung 32)

Grundsätze der
Gefahrenverhütung (Auszug):

+ Vermeidung von Risiken
+  Abschätzung nicht vermeidbarer 

Risiken
+  Berücksichtigung Faktor Mensch
+ Ausschaltung oder Verringerung

von Gefahrenmomenten

Arbeitgeber haben auf alle Aspekte
für Sicherheit- und Gesundheitsschutz

zu sorgen:
+ Maßnahmen zur Gefahrenverhütung

+ Information und Unterweisung
+ geeignete Organisation

+ erforderliche Mittel
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Aktuelle Vorgaben für die Implementierung des Arbeitnehmerschutzes

Delegierte Verordnung (EU) 2018/762 der Kommission
über gemeinsame Sicherheitsmethoden

bezüglich der Anforderungen an Sicherheitsmanagementsysteme

ANHANG I (Punkt 3.1.1.2.)
Anforderungen

an das Sicherheitsmanagementsystem
von Eisenbahnunternehmen (EVU)

ANHANG II (Punkt 3.1.1.2.)
Anforderungen

an das Sicherheitsmanagementsystem
von Infrastrukturbetreibern

Bei der Risikobewertung muss die Organisation der Anforderung Rechnung tragen,
eine sichere Arbeitsumgebung im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften,

insbesondere der Richtlinie 89/391/EWG, festzulegen, bereitzustellen und zu erhalten.

Die Eisenbahnunternehmen (EVU) führen
ihre Sicherheitsmanagementsysteme

gemäß den Anforderungen in Anhang I ein
(Artikel 3).

Die Infrastrukturbetreiber führen
ihre Sicherheitsmanagementsysteme

gemäß den Anforderungen in Anhang II ein
(Artikel 4).
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BESCHEID der
VERKEHRSBEHÖRDE

öffentliche Sicherheit und
Arbeitnehmerschutz

öffentliche Sicherheit
(Fahrgäste, Dritte)

Arbeitnehmerschutz

Parteistellung

Belange des Arbeitnehmerschutzes
im Genehmigungsverfahren

zu berücksichtigen

Genehmigung nur zulässig,
wenn Arbeitnehmerschutzvorschriften

nicht entgegenstehen

Verkehrsminister, Landeshauptmann,
Bezirksverwaltungsbehörde

„Konzentrationsprinzip“ gemäß §§ 92 bis 94 ASchG und § 12 ArbIG

In Verkehrsangelegenheiten:
Verkehrs-Arbeitsinspektorat

AVO
Verkehr



13.06.2022 Verkehrs-Arbeitsinspektorat - Reinhart Kuntner 10

Berücksichtigung des Arbeitnehmer/innenschutzes in Genehmigungsverfahren des Verkehrswesens

Verkehrsgenehmigung, Verkehrskonzession (§§ 15b, 15e, 16b EisbG)
Sicherheitsbescheinigung (§§ 194, 195 EisbG)

Sicherheitsgenehmigung (§§ 199, 201, 202 EisbG)
Eisenbahnrechtliche Baugenehmigung, Bauartgenehmigung

(§§ 31a, 32a, 33a EisbG)
Betriebsbewilligung (§ 34b EisbG)

Allgemeine Anordnungen an Betriebsbedienstete (§ 21a EisbG)

Sicherheitsbericht (§ 33 SeilbG)
Betriebsbewilligung (§ 48 SeilbG)

Konzessionsverlängerung, Generalrevision (§ 28, 49a SeilbG)

Bewilligung (§§ 69, 78, 80b, 122 LuftG)
Betriebsaufnahmebewilligung, Bewilligung (§ 73, 78, 80b, 122 LuftG)

Genehmigung (§ 46, 108, 116 LuftG, § 7 FBG)
Sonstige Nachweise (§ 7 FBG)

Konzession (§ 78 SchiffG)
Bewilligung (§ 48 SchiffG)

Benützungsbewilligung (§ 52 SchiffG)
Schiffszulassung (§ 102 SchiffG)

2006

2008

2011

2017

+ UVP-Verfahren soweit Verkehr (Umweltverträglichkeitsprüfung, Fertigstellungsanzeige, Nachkontrolle)
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Gemeinsame Schwerpunkte von Eisenbahnsicherheit und Arbeitnehmerschutz

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
Organisatorische Vorgaben

zur Umsetzung des Arbeitnehmerschutzes
im Eisenbahnunternehmen

KONKRETE SICHERHEITSFRAGEN
Konkrete Vorgaben

zur Umsetzung
von ausgewählten Sicherheitsfragen

aus der Verwaltungspraxis

AVO VERKEHR

VERFAHREN
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Gemeinsame Schwerpunkte von Eisenbahnsicherheit und Arbeitnehmerschutz (Beispiele)

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
+ Nachweise über Information, Unterweisung und Fachkenntnisse

+ Nachweise über Instandhaltung, Reinigung und Prüfung
+ Bestellung von Aufsichtspersonen, SVP, SFK, AMed und ASA‘s

+ Organisatorische Einordnung von SFK und AMed
+ Erstellung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente

+ Durchführung der Koordination mit Dritten

KONKRETE SICHERHEITSFRAGEN
(Beispiele)

SICHERHEIT EISENBAHNBAUSTELLEN
DURCHRUTSCHWEGE

EISENBAHNKREUZUNGEN
NÖ. EISENBAHNÜBERGÄNGE

+ Festlegung von Gefahrenpunkten
+ Umsetzung legistischer Vorgaben (Stufenbau, EisbAV, EisbKrV)

+ Vorgaben für die Planung (Regelwerke)
+ Sicherheitsanordnungen (allgemein, fachspezifisch)

+ Verfahren zur Einhaltung
+ Schulungsprogramme (Personal, Dritte)

+ Dokumentation von Sicherheitsinformationen

AVO VERKEHR

VERFAHREN
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IMPLEMENTIERUNG
des Arbeitnehmerschutzes in die

SICHERHEITS-
MANAGEMENTSYSTEME

von Verkehrsunternehmen
anstelle von immer wieder gleichen

Einzelfalldiskussionen

Prinzip einer
„PERSONENSICHERHEIT“

anstelle von
„Parallelregelungen“ oder

Doppelregelungen
für öffentliche Sicherheit und

für Arbeitnehmerschutz

Festlegung von
Arbeitnehmerschutzstandards 

bereits in den
PLANUNGSVORGABEN

einheitlich für alle Projekte
anstelle von immer wieder gleichen

Einzelfalldiskussionen

SYSTEMATISCH

FRÜHZEITIG

GEMEINSAM
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